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Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 \tien -141S/AB 

1988 -02- 22 
zu 1LJ58/J 

Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 1458/J-NR/87, betreffend 

Familienbeihilfe und Stipendienerhöhung, die die Abg. Smolle 

und Genossen am 22. Dezember 1987 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zur Anfrage ist generell festzuhalten, daß im Zuge der Ver­

handlungen zwischen der Österreichischen Hochschülerschaft 

und Vertretern der Bundesregierung u.a. eine flexible Rege­

lung hinsichtlich der Gewährung von Studienbeihilfen zwischen 

dem 25. und dem 27. Lebensjahr und eine Novellierung des 

Studienförderungsgesetzes mit Wirksamkeit ab Herbst 1988 zu­

gesagt worden ist. 

Hinsichtlich der Gewährung von Familienbeihilfe wurde die Zu­

sage bereits mit der Novellierung des Familienlastenaus­

gleichsgesetzes 1967 durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 604/1987 

vom 24. November 1987 eingelöst. Zusammen mit den Durchfüh­

rungsmaßnahmen des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und 

Familie sowie des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung ergibt sich hiebei, daß Familienbeihilfe für alle 

Studierenden, die ihre Gesamtstudienzeit um nicht mehr als 

ein Semester pro Studienabschnitt überschritten haben, auch 

über das 25. Lebensjahr hinaus bis längstens zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres Familienbeihilfe gewährt werden kann. 

Selbst wenn diese Gesamtstudienzeit im Sinne des Studien­

förderungsgesetzes 1983 überschritten ist, kann Familien­

beihilfe dann noch gewährt werden, wenn wichtige Gründe für 

diese Überschreitung vorliegen. Als derartige wichtige Gründe 
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gelten etwa Krankheit, Schwangerschaft, wichtige familiäre 

Verpflichtungen, unvorhersehbare oder unabwendbare Ereig­

nisse, die die Studienzeit verlängert haben, aber auch im 

Studienbereich liegende Verzögerungsursachen. Derartige, im 

Studienbereich liegende Gründe können beispielsweise außer­

gewöhnlich umfangreiche oder zeitaufwendige wissenschaftliche 

Arbeiten, der Wechsel des Betreuers der Diplomarbeit oder der 

Dissertation sowie die zusätzlichen Belastungen durch ein 

Doppelstudium sein. Auch die allgemeinen Studienbedingungen 

oder SChwierigkeiten, die erforderlichen Pflichtlehrveran­

staltungen zu besuchen, können zu nicht vom Studierenden zu 

vertretenden Studienzeitüberschreitungen führen. 

Die im Studienbereich liegenden Rechtfertigungsgründe für die 

Überschreitung der Studienzeit sind von den Universitäten zu 

bescheinigen. Derartige Bescheinigungen werden von den für 

die Zuerkennung der Familienbehilfe zuständigen Finanzämtern 

ihrer Entscheidung über die Gewährung der F~milienbehilfe 

zugrunde gelegt. 

Zum Stipendienbereich ist festzuhalten, daß die letzte 

Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983 mit 1. Jänner 1988 

in Kraft getreten ist. In Angleichung an die beschlossene 

Novellierung des Familienlastenausgleichsgesetzes wurde ein 

im Studienförderungsgesetz zum Ausgleich entgehender Fami­

lienbeihilfe vorgesehener Absetzbetrag in Höhe von 

S 16.000,-- den Studienden, die das 25. Lebensjahr über­

schritten haben, zuerkannt, für die keine Familienbeihilfe 

gewährt wird. 

Die letzte größere Novelle zum Studienförderungsgesetz mit 

einer generellen Anpassung an die damals relativ hohe Infla­

tionsrate von annähernd 10 % ist am 1. September 1985 in 

Kraft getreten. Die Preissteigerungsrate seit September 1985 

liegt bisher bei 3 1/2 bis 4 % und wird bis Herbst 1988 vor­

aussichtlich 4 1/2 bis 5 % betragen. 

Ende Jänner 1988 wird vom Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung im Einvernehmen mit den anderen von Studien­

förderungsmaßnahrnen betroffenen Ressorts der Entwurf einer 

Novelle zum Studienförderungsgesetz zur Begutachtung ausge­

sendet werden. Die Vorarbeiten für diesen Gesetzesentwurf 
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wurden zum Großteil in einer Arbeitsgruppe vorbereitet, der 

auch Vertreter der Österreichischen Hochschülerschaft ange­

hört haben. Diese Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit bereits 

vor dem Sommer 1987 aufgenommen, erste Beratungsergebnisse 

lagen Ende September 1987 vor und letzte Gespräche mit Ver­

tretern der Österreichischen Hochschülerschaft über die 

Novellierungsmaßnahmen fanden erst im Jänner 1988 statt. 

Wesentlicher Inhalt des dem Nationalrat voraussichtlich im 

April zuzuleitenden Novellierungsentwurfes sind neben einer 

Anhebung der Höchststudienbeihilfen, der Absetzbeträge und 

Einkommensgrenzen vor allem eine Verbesserung der Vor­

schriften im Bereich der Leistungsförderung und auch gewisse 

administrative Vereinfachungen, die zu einer rascheren Zuer­

kennung der Förderungsmittel führen sollen. 

Der voraussichtlich Gesamtumfang der mit der Novellierung 

verbundenen Mehraufwendungen wird voraussichtlich zwischen 85 

und 90 Millionen Schilling betragen. Unter Berücksichtigung 

von Einsparungsmaßnahmen, die allerdings erst im Lauf 

mehrerer Jahre wirksam werden, und der voraussichtlich weiter 

steigenden Einkommen werden in den Jahren 1989 und 1990 

jedoch nur geringere Beträge budgetwirksam werden. Durch die 

gleichbleibende bzw. leicht fallende Zahl von Studien­

anfängern im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, 

Kunst und Sport kann voraussichtlich auch damit gerechnet 

werden, daß die für 1988 vorgesehenen Budgetmittel 1989 und 

1990 nicht erhöht werden müssen. 

Die 1988 budgetierten Aufwendungen für Förderungsmaßnahmen 

nach dem Studienförderungsgesetz 1983 werden jedenfalls für 

die Bereiche des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung und des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 

und Sport zur Völlziehung der vorgesehenen Novellierung des 

Studienförderungsgesetzes mit Wirksamkeit ab September 1988 

ausreichen. 

Im Hinblick auf die bisherigen Erfahrungen mit der Voll­

ziehung des Studienförderungsgesetzes wird für 1989 eine 

Anhebung der für Studienbeihilfen vorgesehenen Budgetmittel 

von 617 Millionen auf 677 Millionen vorzusehen sein. 

Die einzelnen Punkte der Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1): 

Ich verweise auf die obigen Ausführungen und auf die bei­

liegenden beiden Gesetzestexte. 

Zu Frage 2): 

Budgetierung und Erfolg des Ansatzes 1/14107 für Studien­

förderung (gesetzliche Verpflichtungen). 

Jahr Budgetvoranschlag B~dgeterfo1g 

1985 öS 525,000.000,-- öS 524,963.584,89 

1986 öS 558,000.000,-- öS 597.999.256,40 

1987 öS 598,000.000,-- -----------------
1988 öS 617,000.000,-- -----------------

Mit den im Budgetvoranschlag für 1988 vorgesehenen zusätz­

lichen 19 Millionen Schilling gegenüber dem Budgetvoranschlag 

1987 wird der auf Grund der beabsichtigten Nove11ierung des 

Studienförderungsgesetzes 1983 erforderliche finanzielle 

Mehraufwand in den Monaten Oktober, November und Dezember 

abgedeckt werden können. Aus der oben angeführten Zahlenreihe 

ist auch ersichtlich, daß der Budgetansatz zwischen 1985 und 

1988 um 92 Millionen Schi11ung oder um rd. 17,5 % angehoben 

wurden. 

Zu Frage 3): 

Ja! Die vorgesehene Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983 

wird voraussichtlich im Kalenderjahr 1989 vb11 budgetwirksam 

werden. Im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung wird sich ein zusätzlicher Budgetbetrag von 

mindestens 60 Millionen Schilling gegenüber 1988 ergeben. 

Zu Frage 4): 

Im Bereich der Maßnahmen zur Studienförderung bestehen 

zwischen dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

und der Österreichischen Hochschülerschaft eine Reihe viel­

fältiger Kontakte. So geht nicht nur der Großteil der Nove1-

1ierungsvorsch1äge für die kommende Novelle zum Studienförde­

rungsgesetz auf Vorarbeiten einer gemeinsam mit der Öster-
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reichischen Hochschülerschaft eingerichteten Arbeitsgruppe 

zurück, sondern es finden seit längerer Zeit regelmäßig Aus­

bildungs seminare für Studentenvertreter im Bereich der För­

derungsmaßnahmen des Bundes (Studienbeihilfen, Leistungssti­

pendien, Familienbeihilfen) statt. Im vergangenen Jahr wurde 

erstmals die Durchführung gemeinsamer Seminare für Bedien­

stete der Studienbeihilfenbehörde und für Studentenvertreter 

erprobt. Veranstalter dieses die gegenseitige Kommunikation 

fördernden Seminars war das Sozialreferat der österreichi­

schen Hochschülerschaft. 

Es ist zwar richtig, daß neben anderen Gruppen der Bevöl­

kerung auch Studenten von den im allgemeinen Interesse er­

folgenden Einsparungsmaßnahmen betroffen sind. Daß es dies­

bezüglich zu Protesten und Aktionen gekommen ist, scheint 

nicht weiter verwunderlich. Daraus aber zu folgern, daß es 

zwischen dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

und der Österreichischen Hochschülerschaft oder anderen stu­

dentenvertretern nicht laufend zu vielfältigen Kontakten, 

Gesprächen und Verhandlungen kommt, ist nicht nur für den 

Bereich der Studienförderung unzutreffend. 

Beilagen 

Der Bundesminister: 
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Bundesministeri1l1tm für Umwelt, 
J1l1tgend 1l1tnd FamUie 

A-l 015 Wien, Mahlerstraße 6 
Postfach 10 

Telefon: 51 507 

MERKBLATT füR OIE ZUERKENNUNG VON FAMIUENBEIHllfE 
fOR STUDIERENDE, OIE DAS 25. LEBENSJAHR OBERSCHRITTEN HABEN 

1. Bis zum 25. lebensjahr ist wie bisher zur Erlangung der Familienbeihilfe durch eine Immatrikulations- oderInskriptions­
bestätigung nachzuweisen, daß der Studierende ordentlicher Hörer ist. Die allgemeinen Bestimmungen des Familienlasten­
ausgleichsgesetzes 1967, besonders über die Anspruchsberechtigung und die Antragsstellung beim zuständigen Wohnsitz­
finanzamt, bleiben unberührt. 

2. Für Stu!:lierende, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, besteht die Möglichkeit, unter den nachfolgenden Voraussetzun­
gen höchstens bis zum 27. lebensJahr Familienbeihilfe zu beziehen. Es muß sich um Studierende an Universitäten, Hoch­
schulen, Akademien, theologischen Lehranstalten, Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Lehranstalten so­
wie an Schulen für den gehobenen medizinisch-technischen Dienst handeln (§ 1 Abs. 1 des Studienförderungsgesetzes 
1983). . 

3. Nach dem 25. Lebensjahr des Studierenden wird Familienbeihilfe ohne zusätzliche Nachweise weitergewährt, wenn die in 
den Studienvorschriften vorgesehene Gesamtstudienzeit um nicht mehr als zwei Semester überschritten wird (in den Stu­
dienrichtungen Medizin und Veterinärmedizin um 3 Semester, bei Kurzstudien mit nur einem Studienabschnitt um ein 
Semester). tIIiebei ist von ,Beginn des maßgebenden Studiums auszugehen. Die vorhergehenden Zeiten bleiben dabei außer 
Betracht. 

4. Wird die Studienzeit nach dem Studienförderungsgesetz 1983 überschritten, wird Familienbeihilfe gewährt, wenn wich­
tige Gründe für die Überschreitung glaubhaft gemacht werden. 

Derartige Rechtfertigungsgründe können unter anderem sein: 

a) Krankheit, Schwangerschaft oder wichtige familiäre Verpflichtungen (z.B. Pflege des eigenen Kindes im 1. Lebensjahr), 
b) Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes, 
c) im Studienbereich liegende Gründe sowie Auslandsstudien, 

wenn dadurch das maßgebende Studium behindert worden ist (Hinderungszeiten vor dem maßgebenden Studium bleiben 
außer Betracht). 

5. Die im Studienbereich liegenden Gründe (Punkt 4c) sind durch Bescheinigungen der Universitäten, Hochschulen, Aka­
demien usw. glaubhaft zu machen. Diese Bescheinigungen sind von den Antragstellern beizubringen. Bei welcher Stelle 
innerhalb der Universität, Hochschule, Akademie usw. die Bescheinigung (bitte das hiefür aufgelegte formblatt verwen­
den!) angefordert werden kann, ergibt sich aus den Kundmachungen an den Universitäten, Hochschulen, Akademien usw. 

6. Die Glaubhaftmachung wichtiger' Gründe ist nicht erforderlich, wenn der Studierende Studienbeihilfe bezieht und das 
mit dem Studienbeihilfenbescheid nachweist. 

7. Familienbeihilfe kann grundsätzlich für alle ordentlichen Studien bezogen werden, für Doktoratsstudien, Aufbau- und 
Ergänzungsstudien jedoch nur dann, wenn sie unmittelbar an das jeweilige Diplomstudium anschließen und wenn sie 
dieim Studienförderungsgesetz vorgesehenen Studienzeiten nicht überschreiten. 

8. Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung: 

al die Finanzämter, 
bl das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie unter obiger Telefonnummer, 
cl das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung für Studierende an Universitäten, Hochschulen, an der Aka­

demie der bildenden Künste und an theologischen Lehranstalten, 
dl das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport für Studierende an Pädagogischen oder Berufspädagogischen 

Akademien, Akademien für Sozialarbeit sowie Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen LAhranstalten, 
beide Ministerien unter Telefonnummer 53 120 
el die Direktionen (Rektorate, Dekanate) aller unter cl und dl geminnten Institutionen. 

Wien, im Dezember 1987 
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P. ~\. b. Erscheinungsort Wien. Verlagspostamt 1030 Wien 

3967 

BUNDESGESETZB'LATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1987 Ausgegeben 20m 22. Dezember 1987 226. Stück 

604. Bundesgesetz: Änderung des familienlastenausgleichsgesetzes 1967 und des Bundesfmanzgesetzes 
1987 
(NR: GP XVII RV 278 AB 371 S. 36. BR: AB 3357 S. 494.) 

604. Bundesgesetz vom 24. November 1987, 
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 und das Bundesfmanzgesetz 1987 geän-

dert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITII 

Fa m i I i e n 1 aste n aus g lei c h 5 g e set z 
1967 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGB\. 
Nr.376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGB\. Nr. 132/1987, wird wie folgt geändert: 

J. In § 2 Abs. 1 lit. b, d und e sowie in § 6 Abs. 2 
lit. abis c tritt jeweils anstelle des Ausdruckes 
,,27. Lebensjahr" der Ausdruck ,,25. Lebensjahr". 

2. Im § 2 Abs. 1 tritt am Ende der lit. f an die 
Stelle des Punktes ein Beistrich; angefügt wird eine 
lit. g, die lautet: 

"g) für volljährige Kinder, die das 25. Lebens­
jahr, jedoch noch nicht das 27. Lebensjahr 
vollendet haben, wenn sie ein ordentliches 
Studium betreiben und eine Studiendauer im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungs­
gesetzes 1983, BGB\. Nr. 436, ohne wichtige 
Gründe nicht überschreiten." 

3. Im § 6 Abs. 2 tritt am Ende der lit. e an die 
Stelle des Punktes ein Beistrich; angefügt wird das 
Wort "oder" und eine lit. f, die lautet: 

"f) das 25. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 
27. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie ein 
ordentliches Studium betreiben und eine Stu­
diendauer im Sinne des §2 Abs.3 des Stu­
dienförderungsgesetzes 1983, BGB\.Nr. 436, 
ohne wichtige Gründe nicht überschreiten." 

4. § 10 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Familienbeihilfe und die erhöhte Fami­
lienbeihilfe für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 

2 

Abs. 4) ~ .. erden höchstens für drei Jahre rückwir­
kend vom Beginn des Monats der Antragstellung 
gewährt." 

5. § 30 g Abs. 1 dritter Satz lautet: 

"Diese Bestätigungen dürfen nur für ordentliche 
Schüler, die zu Beginn des Schuljahres (Studienjah­
res) das 25. Lebensjahr, in den Fällen des § 2 Abs. 1 
lit. g sowie § 6 Abs. 2 lit. f das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, und für einen Schüler nur in 
der für die Erlangung der notwendigen Freifahr­
ausweise erforderlichen Anzahl ausgestellt wer­
den." 

6. Nach § 38 wird ein neuer Abschnitt II a einge­
fügt, der lautet: 

,,ABSCHNITI II a 

Familienhärteausgleich 

§ 38 a. (1) Der Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie kann Familien sowie werden­
den Müttern, die durch ein besonderes Ereignis 
unverschuldet in Not geraten sind, finanzielle 
Zuwendungen zur Milderung oder Beseitigung der 
Notsituation gewähren. 

(2) Als Familien sind Eltern (Großeltern, Adop­
tiveltern, Pflegeeltern) oder Elternteile mit Kindern 
zu verstehen, für die ihnen FamilienbeihiIfe 
gewährt wird. Leben beide Elternteile mit den Kin­
dern im gemeinsamen Haushalt, kann die Zuwen­
dung ihnen gemeinsam gewährt werden. Zuwen­
dungen können auch Kindern geWährt werden, die 
für sich selbst Anspruch auf Familienbeihilfe haben. 

(3) Empfänger von Zuwendungen können nur 
österreichische Staatsbürger, Staatenlose mit aus­
schließlichem Wohnsitz im Bundesgebiet und 
Flüchtlinge im Sinne des Art. 1 des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 
1951, BGB\. Nr. 55/1955, und des Protokolls über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGB\. Nr.78/ 
1974, die voraussichtlich im Bundesgebiet bleiben 
werden, sein. 

389 
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(4) Auf die Gewährung von Zuwendungen 
besteht kein Rechtsanspruc~. 

S 38 b. An Zuwendungen können gewährt wer­
den: 

a) zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddar­
lehen ; hiebei soll die Laufzeit zehn Jahre und 
die tilgungs freie Zeit drei Jahre nicht über­
schreiten. Die Höhe der Zinsen soll höch­
stens 4 vH betragen, die Zinsenberechllung 
hat kontokorrentmäßig zu erfolgen; 

b) Annuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzu­
schüsse; hiebei soll der Zinsen- und Annuitä­
tenzuschuß 50 vH des Bruttozinssatzes bzw. 
der Annuitäten nicht übersteigen, eine zeitli­
che Begrenzung der Gewährung der 
Zuschüsse ist zulässig; 

c) sonstige Geldzuwendungen. 

S 38 c. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie hat Richtlinien zu erlassen, in denen 
das Nähere bestimmt wird. Die Richtlinien sind im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen." 

7. Dem $ 39 a werden die Absätze 5 und 6 ange­
fügt, die lauten: 

,,(5) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami­
lienbeihilfen sind die Pensionsbeiträge für die nach 
$ 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Selbstversicherten den Trägern der gesetzlichen 
Pensionsversicherung zu zahlen. 

(6) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami­
lienbeihilfen sind die Pensionsbeiträge für Ersatz­
zeiten, die während des Bezuges von Karenzur­
laubsgeld gemäß $ 227 Abs. 1 Z 4 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes erworben werden, dem 
Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 
($ 447 g des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­
zes) zu zahlen." 

8. Nach $ 39 a werden die §§ 39 bund 39 c ein­
gefUgt, die lauten: 

,,$ 39 b. Der Aufwand für die Förderung der 
Familienberatungsstellen nach dem Familienbera­
tungsförderungsgesetz, BGB\. Nr. 80/1974, ist aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zu tragen ... 

$ 39 Co Aus Mitteln :'des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen ist den Unternehmen, die Haupt­
und Nebenbahnen (§ 4 des Eisenbahngesetzes 
1957, BGB\. Nr.60) betreiben, der Einnahmenaus­
fall aus der Durchführung der Schülerfreifahrten 
mit solchen Bahnen in Höhe des Differenzbetrages 

zwischen dem Fahrpreisersatz gemäß § 30 f Abs. 1 
und 75 vH des gewöhnlichen Fahrpreises (Regelta­
rif) zu vergüten. § 30 f Abs. t letzter Satz gilt sinn­
gemäß." 

Artikel n 
Abweichend von § 39 Abs. 3 des Familienlasten­

ausgleichsgesetzes 1967 ist für das Jahr 1987 der 
Beitrag zum Karenzurlaub nach dem ArbeitslC?sen­
versicherungsgesetz 1977, BGB!. Nr. 609, in Höhe 
von 75 vH des Gesamtaufwandes fUr das Karenz­
urlaubsgeld aus dem Ausgleichsfonds fUr Familien­
beihilfen an die Arbeitslosenversicherung zu leisten. 

Artikel m 
(I) Artikel I Z I, 2, 3, 5,6 und 7 sowie § 39 c in 

der Fassung des An. I Z 8 treten mit 1. Jänner 1988 
in Kraft. 

(2) $ 39 b in" der Fassung des Art. I Z 8 tritt mit 
1. Jänner 1987 in Kran. 

ABSCHNITI II 

B und e s f i na n z g e set z 1987 

Das Bundesfinanzgesetz 1987, BGB!. Nr. 119, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 340, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im Artikel V Abs. 1 ist am Ende der Z 11 der 
Punkt durch einen StrIchpunkt zu ersetzen und als 
neue Z 12 anzufUgen: 

,,12. beim Ausgabenansatz 1/18286 bis zu einem 
Betrag von 47,6 Millionen Schilling, wenn 
die Bedeckung durch Ausgabenrucksteilun­
gen bei Ansätzen undloder Mehreinnahmen 
beim Titel 182 sichergestellt werden kann." 

2. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) ist nach dem 
Ansatz .. 1118279 der Ansatz 1/18286 (AB 22) "Sek ... 
tion B; Familienberatungsstellen" zu eröffnen. 

ABSCHNITI III 

Mit der Vollziehung der Bestimmungen des 
Abschnittes II dieses Bundesgesetzes ist der Bun­
desminister für Finanzen, mit der Vollziehung der 
übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie betraut. 

Waldheim 

Vranitzky 

Druck der Österreich ischen Staatsdruckerei 

.. ' 
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255. Stück - Ausgegeben am 29. Dezember 1987 - Nr. 658 bis 660 4711 

gen beauftragt wurden, gebühn eine Kollegien­
geldabgeltung. Diese beträgt in der Dauer einer 
Semester-Wochenstunde ein Neuntel des im § 51 
Abs.2 lit. ades Gehaltsgesetzes, BGBI. Nr.54/ 
1956, vorgesehenen Grundbetrages der Kollegien­
geldabgeltung und darf für eine Person im Seme­
Ster ein Drittel dieses Grundbetrages nicht überstei­
gen." 

.Artikel n 
.(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1988 in 

Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung betraut. 

Waldheim 

Vraniuky 

658. Bundesgesetz \Vom l.5. Dezember 1987, 
mit dem d:as forschungsföroerungsgesetl 

geändert wird (ffG-Noveile n 987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die Forschungsförde­
rung, BGB\. Nr. 434/1982, wird wie folgt geän­
den: 

§ 7 Abs. 1,3. Satz lautet: 

"Für jeder der in lit. b, c und d angefühnen Mit­
glieder ist ein Stellvertreter gleichfalls für jeweils 
3 Jahre zu entsenden, für jedes der in lit. e, fund g 
genannten Mitglieder gilt der Stellvertreter nach 
§ 6 Abs. 1 als Stellvertreter." 

Artikel n 
Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988 In 

Kraft. 

Waldheim 

Vranitzky 

65®o BlllndesgesetiZ \Vom. n 5. De2lembell.' n ~a7, 
mit dem das Studienförderungsgesetz 1983 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Studienförderungsgesetz 1983, BGB\. 
Nr.436, in der Fassung der Bundesgesetze BGB\. 
Nr. 543/1984 und 361/1985 wird wie folgt geän­
dert: 

§ 13 Abs. <} drittletzter Satz hat zu lauten: 

"Für den Studierenden. selbst steht nur dann ein 
Absetzbetrag in der Höhe von 16 000 S zu, wenn er 
zum Zeitpunkt der AntragsteIlung das 25. Lebens­
jahr überschritten hat und für ihn keine Familien­
beihilfe gewähn wird." 

Alrti!tei XI 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich der Universitäten, der Akademie der 
bildenden Künste, der Kunsthochschulen und der 
Theologischen Lehranstalten der Bundesminister 
fUr Wissenschaft und Forschung, hinsichtlich der 
Pädagogischen Akademien, Berufspädagogischen 
Akademien, Akademien für Sozialarbeit sowie der 
diesen vergleichbaren Privatschulen mit eigenem 
Organisationsstatut und Land- und forstwinschaft­
lichen berufspädagogischen Lehranstalten der Bun- ; 
desminister fUr Unterricht, Kunst und Sport und 
hinsichtlich der medizinisch-technischen Schulen 
der Bundeskanzler betraut. 

Waldheim 

Vranitzky 

(1)00. Bundesgesetz vom 1.5. Dezember 1987. 
mit dem d:us Scbülerbeihilfengeset7Z 1983 geän­

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBL Nr.455, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 152/ 
1984 und 293/1985, wird wie folgt geändert: 

§ 12 Abs. 9 drittletzter Satz hat zu lauten: 

"Für den Schüler selbst steht nur dann ein Absetz­
betrag in der Höhe von 16000 S zu, Wenn er zum 
Zeitpunkt der AntragsteIlung das 25. Lebensjahr 
überschritten hat und für ihn keine Familienbeihilfe 
gewährt wird." 

Artikel n 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988 

in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Spon, hinsichtlich der Schulen fUr den medizi­
nisch-technischen Fachdien,st und der Bundesheb­
ammenlehranstalten der Bundeskanzler betraut. 

Waldhcim 

Vrnnitzky 
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BUNDESMINISTERIUM FüR 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

GZ. 68.174/1-SLI/87 Sachbearbeiter: 

Betreff: 

ObRat Dr. Erich SCHUSTER 
Tel. 531 20-3157 

Novelle zum Familienlastenausgleichs­
gesetz 1967; 
Durchführungsmaßnahmen im Bereich des 
BMWF 

1. Mit 1. Jänner 1988 wird aller Voraussicht nach eine Novel­

le zum Familienlastenausgleichsgesetz in Kraft treten. 

Diese Novelle sieht insoweit eine Änderung gegenüber der 

bisherigen Rechtslage vor, als nicht mehr generell An­

spruch auf Familienbeihilfe für studierende Kinder bis zur 

Vollendung des 27. Lebensjahres bestehen wird. Nach der 

Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz soll für die 

ein ordentliches Studium betreibenden Kinder generell bis 

zur Vollendung des 25. Lebensjahres Familienbeihilfe bezo­

gen werden können; nach Vollendung des 25. Lebensjahres 

soll aber weiterhin höchstens bis zur Vollendung des 

27. Lebensjahres dann Anspruch auf Familienbeihilfe beste-

hen, wenn 

Studiendauer 

sie ein ordentliches Studium betreiben und die 

im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförde-

rungsgesetzes 1983 ohne wichtige Gründe noch nicht über­

schritten haben. Der Bericht des Familienausschusses des 

Nationalrates, 371 der Beilagen zu den stenographischen 

Protokollen des Nationalrates XVII. GP, interpretiert 

diese Bestimmung näher; er wird in der Anlage als Inter­

pretationsgrundlage bei der Durchführung dieser Novelle 

übermittelt. . 
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2. Die Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförde­

rungsgesetzes 1983 ist die um jeweils ein Semester pro 

Studienabschnitt verlängerte, in den Studienvorschriften 

vorgesehene Gesamtstudienzeit für eine Studienrichtung. 

Bei Studienrichtungen mit nur einem Studienabschnitt wird 

demnach die vorgesehene Gesamtstudienzeit um ein Semester 

und bei Studienrichtungen mit zwei Studienabschnitten die 

vorgesehene Gesamtstudienzeit um insgesamt zwei Semester 

verlängert, ohne daß es eines Nachweises über einen wich­

tigen Grund der Studienverzögerung bedarf.. Die Dauer der 

Gesamtstudienzeit gemäß § 2 Abs. 3 StudFG ist der beilie­

genden Zusammenstellung der Studienrichtungen zu entneh­

men. 

Die für den Bezugsanspruch der Familienbeihilfe relevante 

Studienzeit beginnt mit der erstmaligen Inskription der 

Studienrichtung zu laufen. Beurlaubungen"oder eine zwi­

schenzeitige Unterlassung der Inskription während des 

Studiums unterbrechen den Lauf der relevanten Studienzeit. 

Beim Wechsel .der Studienrichtung (d.h. Beendigung des 

Studiums einer Studienrichtung und Aufnahme des Studiums 

einer anderen Studienrichtung) beginnt die nach dem Fami­

lienlastenausgleichsgesetz relevante Studienzeit mit der 

erstmaligen Inskription der neuen Studienrichtung neu zu 

laufen; dies gilt auch für den Wechsel einer Studienrich­

tung bei kombinationspflichtigen Studien. 

Auch nach Überschreitung der Studienzeit gemäß § 2 Abs. 3 

StudFG besteht weiter Anspruch auf Familienbeihilfe bis 

zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern die übrigen 

Anspruchsvoraussetzungen nach dem Familienlastenaus­

gleichsgesetz, wie etwa Berufsausbildung oder Haushalts­

zugehörigkeit des Studierenden vorliegen. 

Ist sowohl die Studienzeit gemäß § 2 Abs. 3 StudFG als 

auch das 25. Lebensjahr überschritten,besteht Anspruch 

auf Familienbeihilfe, wenn wichtige Gründe für die Über­

schreitung glaubhaft gemacht werden. Die Glaubhaftmachung 
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wichtiger Gründe ist jedoch nicht erforderlich Q solange 

der Studierende Studienbeihilfe bezieht. 

An Hochschulen künstlerischer Richtung wird bei der Bemes­

sung der Studiendauer grundsätzlich von den im Kunsthoch­

schul-Studiengesetz vorgesehenen Studienzeiten auszugehen 

sein. Diese Studienzeiten decken sich in sehr vielen Fäl­

len mit den Studienrichtungen nach den alten Studienvor­

schriften. Bei jenen Studienrichtungen Q bei denen die Stu­

dienzeiten nach den alten Studienvorschriften niedriger 

sind, wird bei der Beurteilung der im Studienbereich gele­

genen Studienverzögerungen von dieser Studiendauer auszu­

gehen sein. 

Auch das Ergänzungsstudium gemäß § 56 Abs. 2 KHStG für die 

Absolventen nach den alten Studienvorschriften wird, so­

ferne es unmittelbar an das ordentliche Studium an­

schließt, wie ein ordentliches Studium zu behandeln sein 

und ist einem Aufbaustudium oder Doktoratsstudium im Hin­

blick auf den Bezug der Familienbeihilfe gleichzuhalten. 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung geht 

davon aus, daß dieses Studium in zwei Semestern abge­

schlossen werden kann. Für diesen Zeitraum wird daher der 

Bezug der Familienbeihilfe zulässig sein. Erst wenn wich­

tige Gründe, sei es in der Person des Studierenden oder im 

Studienbereich o vorliegen, sollte eine weitere Studien­

zeitverzögerung gerechtfertigt sein und zum weiteren Bezug 

der Familienbeihilfe führen. 

3. Punkt 4 des zitierten Berichtes des Familienausschusses 

zählt mögliche Rechtfertigungsgründe für die tlberschrei­

tung der Studienzeit beispielhaft auf. Eine spezielle 

Kategorie bilden die im Studienbereich liegenden Gründe 

sowie Auslandsstudien. Diese sind durch Bescheinigungen 

der Universität oder Hochschule künstlerischer Richtung 

glaubhaft zu machen. 
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Gemeinsam mit der Rektorenkonferenz, den Universitäts-und 

Rektoratsdirektoren sowie der Österreichischen 

Hochschülerschaft und dem Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie hat das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung eine möglichst zweckmäßige 

Durchführung dieser die Universitäten und Hochschulen·· 

betreffenden Bestimmungen beraten. Dabei wurde unter 

anderem ein Musterformular für eine Bescheinigung des 

Vorliegens wichtiger Gründe im Studienbereich und bei 

Auslandsstudien ausgearbeitet, das diesem Erlaß an­

geschlossen und im dortigen Bereich zu verwenden ist. Die 

Vervielfältigung obliegt der jeweiligen Universität oder 

Hochschule künstlerischer Richtung. 

Der Studierende hat das ausgefüllte Formular bei einer 

deutlich gekennzeichneten Stelle der Universitätsdirektion 

(des Rektorat.es) oder (an größeren Universitäten) des 

Dekanates einzureichen. Zuständig für die Ausstellung der 

Bestätigung ist der Rektor. Dieser kann mit der Unterfer­

tigung auch.Bedienstete der Universitätsdirektion oder der 

Dekanate betrauen. Die Bearbeitung der Bescheinigungen 

wird in Routinefällen ebenfalls durch diese Bediensteten 

erfolgen. 

An Hochschulen künstlerischer Richtung hat der Studierende 

das ausgefüllte Formular bei der Evidenzstelle des Rekto­

rates einzureichen. Zuständig für die Ausstellung ist der 

Rektor. Dieser kann mit der Unterfertigung auch Bedienste­

te des Rektorates betrauen. Ebenso wird die Bearbeitung 

der Bescheinigungen in Routinefällen ebenfalls durch diese 

Bediensteten erfolgen. 

4. Im Zuge der Prüfung der Angaben des Studierenden werden 

die zuständigen Organe der Universität oder Hochschule 

künstlerischer Richtung zu befassen seing 
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a) Die Studienkommissionen werden aufgrund fundierter 
Analysen über die Ursachen von Studienverzögerungen 

generell für die gesamte Studienrichtung festzustellen 

haben, ob und in welchem Ausmaß eine Überschreitung der 

Gesamtstudiendauer gemäß § 2 Abs. 3 Stud. FG aus aus­

schließlich im Studienbereich liegenden Gründen ge-

rechtfertigt 

weisen, daß 
erscheint. Dabei ist jedoch darauf hinzu­

die Feststellung einer gerechtfertigten 

Studienzeitüberschreitung über die vom Bundesministe­

rium für Wissenschaft und Forschung für die jeweilige 

Studienrichtung ermittelte durchschnittliche Studien­

dauer hinaus sachlich nicht zu begründen sein wird. 

Solange ein Beschluß der Studienkommission nicht vor­

liegt, wird diese Aufgabe dem Rektor zukommen. 

An Hochschulen künstlerischer Richtung .werden die Stu­

dienkommissionen auf grund fundierter Analysen über die 

Ursachen von Studienverzögerungen generell für die 

Gesamtstudienrichtung festzustellen haben, ob und in 

welchem Ausmaß eine Überschreitung der Studiendauer 

gemäß § 2 Abs. 3 StudFG gerechtfertigt erscheint. Sol­

che generellen Feststellungen werden was. die alten 

Studienvorschriften anlangt, das Gesamtkollegium bzw. 

das Professorenkollegium an der Akademie der bildenden 

Künste in Wien als das für Studienangelegenheiten zu­

ständige Organ treffen. Solange ein Beschluß der Stu­

dienkommission bzw. des Gesamtkollegiums (Professoren­

kollegiums) nicht vorliegt, wird diese Aufgabe dem 

Rektor zukommen. Das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung ist für den Bereich der Studien an den 

Hochschulen künstlerischer Richtung jedoch der Meinung, 

daß Studien verzögerungen über die vorgesehenen Studien­

zeiten nach dem Studienförderungsgesetzhinaus nur in 

sehr seltenen Fällen auf die Studienbedingungen in 

einer Studienrichtung zurückzuführen sein werden. 

Es wird ersucht, die Studienkommissionen ehestens auf 

diesen Aufgabenbereich aufmerksam zu machen und ihnen 
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die erforderlichen Unterlagen aus dem Universitäts- und 
Hochschulbereich zur Verfügung zu stellen. Im Bundesmi­
nisterium für Wissenschaft und Forschung können auf 
Anforderung von der Abteilung I/14 statistische Unter­
lagen über die Absolventen der einzelnen Studienrich~ 
tungen zur Verfügung gestellt werden. 

b) Der Vorsitzende der Studienkommission wird entsprechen­
de Unterlagen des Studierenden daraufhin zu prüfen 
haben, ob tatsächlich ein Studium an einer ausländi­
schen Universität erfolgt ist oder ob ein Auslandsauf­
enthalt außerhalb eines Auslandsstudiums dennoch Bezug 
zu der in Österreich betriebenen Studienrichtung hatte. 
Als Beispiel für letzteres sei die Tätigkeit als Fremd­
sprachenlektor an ausländischen Schulen erwähnt. 

An Hochschulen künstlerischer Richtung wird die Stu­
dienkommission, bei den alten Studienvorschriften das 
Gesamtkollegium bzw. das Professorenkollegium an der 
Akademie der bildenden Künste auch entsprechende Unter­
lagen des Studierenden daraufhin zu prüfen haben, ob 
tatsächlich ein Studium an einer ausländischen Hoch­
schule oder gleichrangigen Anstalt erfolgt ist, bzw. ob 
ein Auslandsaufenthalt außerhalb eines Auslandsstudiums 
dennoch Bezug zu der in Österreich betriebenen Studien­
richtung hatte. 

c) Über das Vorliegen einer überdurchschnittlich aufwendi­

gen schriftlichen Arbeit gemäß § 32 KHStG, Dissertation 
oder Diplomarbeit wird sich der Beurteilende der 
schriftlichen Arbeit bzw. der Betreuer der wissen­

schaftlichen Arbeit zu äußern haben . 

.. d) Der Wechsel des Betreuers der Diplomarbeitoder Disser­

tation wird dem Rektor vor Ausstellung der Bescheini­

gun~ entweder von den Betreuern selbst oder vorn präses 
der prüfungskommission zu bestätigen sein. 
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e) Erkundigungen 
veranstaltungen 
beschränkungen 

- 7 -

über die Nichtabhaltung von Pflichtlehr-
bzw. über das Vorliegen von Teilnahme­

für einzelne Lehrveranstaltungen werden 
von den Leitern dieser Lehrveranstaltungen, von Insti­
tutsvorständen oder den Dekanen bzw.Abteilungsleitern 
einzuholen sein. 

f) Das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Belastung 
durch ein Doppelstudium wird vom Rektor auf grund der 
Studien zu beurteilen sein. Der Beginn des Zweitstu­
diums im Semester der Einreichung des Bescheinigungs­
formulars wird jedenfalls nicht mehr als Rechtferti­
gungsgrund für eine Überschreitung der Studiendauer 
gelten können, weil in diesem Fall eine Studienverzö­
gerung auf~rund des Zweitstudiums noch gar nicht hätte 

. eintreten können. 

g) Da das Familienlastenausgleichsgesetz nur allgemein von 
"wichtigen Gründen" und auch der Ausschußbericht nur 

Beispiele fHr solche Gründe liefert, wird konsequenter 
Weise in Formular Raum für das Anführen sonstiger im 

Studienbereich liegender Gründe sein. 

5. Es wird dringend ersucht, die Ausstellung von Bestätigun­
gen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz so zu organi­
sieren, daß es an jeder Fakultät bzw. Universität nur eine 

einzige Stelle gibt, bei der der Studierende das von ihm 
ausgefüllte Formular einzureichen hat. Um ein vorzeitiges 

Einstellen der, Familienbeihilfe trotz bestehenden Anspru-
ches zu vermeiden, wird ersucht, die genannten Beschei­

rasch auszustellen. Im Interesse der 

es zweckmäßig sein, die Bescheinigungen 

nigungen möglichst 

Sparsamkeit wird 
nicht mit der Post zuzuschicken, sondern dem Studierenden 
bei Einreichung des Formulars einen Termin. für die persön­
liche Abholung der Bescheinigung zu nennen. Bei der Abho-
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lung wäre der Studierende darauf hinzuweisen, daß die 

Vorlage der Bescheinigung beim zuständigen Finanzamt dem 

Anspruchsberechtigten für die Familienbeihilfe obliegt. 

Es empfiehlt sich, eine Kopie der Bescheinigung anzuferti­

gen und das Ergebnis der Erhebungen mittels Aktenvermerk 

festzuhalten. Die Kopie sollte im Evidenzakt des Studie­

renden abgelegt werden. 

6. FUr Studentenvertreter sieht § 13 Ahs. 4 des Hochschüler­

sChaftsgesetzes 1973 vor, daß je nach Funktion und zeitli­

cher Inanspruchnahme die Studienzeiten im Sinn des § 2 

Ahs. 3 StudFG um bis zu vier Semester überschritten werden 

können. 

Diesbezügliche Bescheinigungen sind auf dem beiliegenden 

Formular von der Studienbeihilfenbehörde. auszustellen. 

Vorher haben je nach ihrer Zuständigkeit die Rektoren, 

Dekane, Vorsitzenden der Wahlkommissionen oder die Vorsit­

zenden der Hochschülerschaft die Ausübung der Funktion und 

die Funktions~auer zu bestätigen. 

7. Vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

(Gruppe II/B) werden den Universitäten, Hochschulen künst­

lerischer Richtung und den Hochschülerschaften Merkblätter 

über die Zuerkennung von Familienbeihilfe für Studierende, 

die das 25. Lebensjahr überschritten haben, zugesendet 

werden. Die Merkblätter sind an den betroffenen Personen­

kreis zu verteilen. 

8. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ist 

bereit, bei der Durchführung von Schulungsmaßnahmen für 

die Bediensteten der Universitäten und Hochschulen künst­

lerischer Richtung mitzuwirken oder falls es gewünscht 

wird, auch kurzfristig ein eigenes Schulungsseminar anzu-
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bieten. Um eheste diesbezügliche Anforderung an die Ab­

teilung I/10D wird bis spätestens 22. Dezember 1987 gebe­

ten. 

Wien, 11. Dezember 1987 

Für den Bundesminister: 

Dr. Höllinger 

Für die Richtigkeit 

~&~rt~gunq: 
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371 der Beüagen zu den Stenognphischen Protokollen des National.rates XVU. GP 

Bericht 

des Familienausschusses 

über die Rcgicnmgsvodage (278 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das FamilienIa­
stcnausgteichsgcsctt t 967 und du Bundesn-

D2llZgcsett t 987 gcio.dert werden 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soU zur 
Sanienm"g "des Bundcshaushaltes 1988 beigetragen 
sowie eine H!lne bei der Gewlhrung der Familien­
beihilfe für behinderte Kinder beseitigt werden. 

Daher ubernimmt der Familienlastenausgleich 
zur Erleichterung des Bundeshaushaltes den Auf­
wand für 

den Familienh1rteausgleich, 

die gesamten Pensionsbeitr1ge für Personen, die 
schwerstbehinderte Kinder betreuen, 

die gesamten Pensionsbeitr!lge für Ersatzzei­
ten, die während des Bezuges von Karenz­
urlaubsgeld erworben werden. 

die Förderung der Familienbe~atungsstellen. 

die Zahlung von 75 vH des Regc:ltarifes fUr die 
Schulerfreifahn.en auf der Schiene (bisher 
15 vH) und 

die Tr:agung von 75 vH des Gesamtaufwandes an 
Karenzurlaubsgeld nur im Jahre 1987 (bis­
her 50vH). 

Außerdem soll die Familienbeihilfe nur noch in 
Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr. ansonsten 
hOchstens bis zum 25. Lebensjahr gew!lhrt werden. 

• Bei behinderten Kindern soll aber keine Änderung 
der bisherigen Regc:lungeneintrete:n. die zB ein 
Enutehen des Anspruches auf" Gewährung der 
Familienbeihilfe bis zum 27. Lebensjahr, wenn sich 
du Kind zum Zeitpunkt seiner Behinderung in 
Berufsausbildung befunden hat," sowie deren Aus­
zahlung auch über das 27. Lebensjahr hinaus vorse­
hen. 

erheblich bc;hinderte Kinder ebenso lang wi~ die 
Familienbeihilfe selbst - nlmlich drei Jahre von 
der Antr:agstdlung zu rOck - rOc:kwirkend gewlhrt 
~d. " 

Aus diesen "Maßnahmen ergeben sich far den 
Familienlastenausgleich Einsparungen von t 10 Mil­
lionen Schilling im Jahre 1988, ein . Mehraufwand 
für 1987 von 848 Millionen Schilling und fOr 1988 
von 1 501 Millionen SdUlling. Die Endastung des 
Bundeshaushaltes fOr die Jahre 1987 und 1988 
betr1gt 2 349 Millionen Schilling. Der Mehnuf­
wand findet in den zweckgebundenen Mitteln des 
Familienl:utenausglc:iches Deckung. 

Dez:. Familienausschuß hat die erw"hnte Regie­
rungsvorl:äge in seiner Sitzu"ng UD 18. November 
1987 in Verhandlung genommen. An der Debatte: 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dr. Ha f n e r. Dkfm. Dona 
G ca e n i t z. S r b. Klan M 0 tt e r. Gabrielle 
T r a lt I e r. Dkfm. Dr. S t u m mv 0 11. Adelheid 
P ra her. Dr. R i e der. EUa Z i p s e r. Dr. 
K 0 h I mai e r, Regina He i ß, Rosema.ne 
Bau e r, Mag. Ka.nn Pr a lt m are r und Von­
wald wie auch der Bundesminister fUr Umwelt, 
Jugend und Familie Dr. Marilies F I e m mi n g. 

Bei der Abstimmung 'WUrde teils einstimmig, teils 
mit Stimmenmehrheit beschlossen. dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzentwurfes zu emp­
fehlen. 

Weiters traf der Familienausschuß mehrheidich 
folgende Feststellungen: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß die Handha­
bung des § 2 Abs. 1 lit. g und des $ 6 Abs. 2lit.f des 
Familienlastenausglcichsges~ttes 1967 in der vom 
Ausschuß beschlossenen fassung in folgender 
Weise zusammengefaßt werden bnn: 

" Eine bisher bestandene H!lrte soll beseitigt wer­
den. indem die Erhohung der Familienbeihilfe für 

t. Bis zum 25. Lebensjahr ist wie bisher zur 
Erlangung der FamilienbeihiJre durch eine Immatri­
kul:ations- oder InskriptionS.best1tigung nachzuwei­
sen, daß der Studierende ordendicher HOrer ist. 
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2. Es besteht aber weiter die Möglichkeit, unlU 
den nachfolgenden Voraussetzungen höchstens bis 
~um 27. ubens;ahr des Studierenden Familienbei­
hilfe zu beziehen. 

3. Nach dem 25. Lebensi~hr des Studierenden 
wird familienbeihilfe ohne zus!l.tzliche Nachweise 
weiter gew:lhn. wenn die in den Studienvorschrif­
ten vorgesehene Gesamtstudienzeit um nicht mehr 
als zwei Semester überschritten ist <in den Studien­
richtungen Medizin und Veterin1rmedizin um drei 
Semester). 

4. Wird die Studienzeit n~ch dem Studienforde­
rungsgesctz Uberschritten, wird F:amilienb<:ihilfe 
gew~rt, wenn wichtige Gründe for die Überschrei­
tung glaubhaft gemacht werden. 

Denruge Rechtferugungsgründe können unter 
anderem sein: 

a) Krankheit, Schwangerschaft oder wichtige 
famili1.re VerpflichtuogeQ (zB Pflege des 
eigenen Kindes im ersuin Lebensjahr), 

b) Ablcistung des Prisenz- oder Zivildienstes, 
c:) im Studienbereich liegende Glilnde sowie 

AuslandsnudieD. 

S •. Die . im Studienbereich liegenden Grande 
(Punkt 4 c) sind durch Bescheinigungen der Uni­
versidtenund Hochschulen glaubbaft zu machen. 

6. Die Glaubhaftmachung wichtiger Glilnde ist 
nicht erforderlich~ wenn der Studierende Studien­
beihilfe bez.ieht. 

7. Familienbeihilfe lunn grundS!ltzlich fUr alle 
ordentlichen Studien bez.ogen werdenrtilr Dokto­
rawtudien und Aufbaustudien jedoch nur dann, 
wenn sie unmittelbar an d21 jeweilige Diplomnu­
dium anschließen und wenn sie die im Studien!(Sr­
derungsgesetz vorgesehenen Studienzeiten nicht 
obcrschreiten. 

Hildegard Schom 

Berichtersuucr 

~. Die Eruschcidung aber den familienbeihilCen­
anspruch obliq:t den hiefar zustlndicen Finanzsm­
tern. 

Zu Abschnitt 11:a S J!l a Abs. I des F:amilienla­
sten2lusgleichsgcseues 1967 in der vom· Ausschuß 
beschlossenen F:usung stellte der Ausschuß res~ 
daß der Inhalt dieser Bestimmung nicht bedeutet, 
daß finanzielle Mittel für •• werdende Matter" den 
farnilienberatungsnellen zugewiesen werden, son­
dern daß - wie in :a1len anderen Fallen beim HSr­
teausgleich - das Bundesministerium f1lr Umwelt, 
Jugend und Familie auf Antrag der BetrOffenen zu 
entscheiden haLund zwar n:ach jenen Vonusset­
~ungen. die den geltenden Richtlinien des H1ne­
ausgleichsfonds entsprechen. 

Der Aus.schuß nahm zu Abschnitt n a S 38 öl des 
Familienla.stenausgleichsgeseue$ 1967 in der vom 
Ausschuß beschlossenen FasJUng die Erkllrung der 
Frau Bundesminister rar Umwelt, Jugend und 
F:amilie Dr. Muilies F J e m m i n g zur Kenntnis. 
daß auch weiterhin im Sinne der geltenden Richtli­
nien Zuwendungen in der Form gew1h.rt werden, 
daß sie nicht zu .,Untc:mützungen zum laufenden 
Unterhalt einer F2.lJÜlie an Stelle .oder neben der 
Sozialhilfe'· werden. Das wird auch far die Zuwen­
dungen an ..... erdende Mütter gelten. sodaß es durch 
die Erweiterung des Empf:i.ngerkreiscs um diesen 
Personenkreis nicht zu Verkorzungen der for die 
F:amilien zur Verfügung stehenden Mittel kommen 
wird. -' 

Als Ergebnis seiner Bentung nellt der Familien­
ausscliuß somit den An t rag. der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
GesetzentwUrf (278 der Beil:agen) die verf21sungs­
mIßige ZuStimmung encilen. 

Wien, 198711 18 

GabrieUe T ruler 
Obmann 
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